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Magdeburg Aufgrund der Corona-Krise verschiebt die Handwerkskammer Magdeburg die
für Ende April geplante jährliche Beitragsveranlagung auf September, um ihre
Mitgliedsbetriebe in dieser angespannten, schwierigen wirtschaftlichen Lage 
nicht zusätzlich zu belasten. Laut Beitrags-ordnung können Beiträge auf 
Antrag gestundet, herabgesetzt oder erlassen werden, wenn die Zahlung 
nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte bedeuten würde - vor dem 
Hintergrund der Coronakrise wird die Handwerkskammer hier Kulanz walten 
lassen. 

Saarland Beitragsveranlagung vorerst zurückgestellt.

Dortmund Beitragsbescheide werden bis auf Weiteres zurückgestellt. 

Düsseldorf HWK beschliesst, zum jetzigen Zeitpunkt keine Beitragsbescheide zu 
versenden. 

Lübeck Die für Ende März geplante Versendung der Beitragsbescheide wird vorerst 
ausgesetzt. 

Freiburg Versand der Beitragsbescheide verschoben.

Hildesheim-
Südniedersachsen

Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2020 werden vorerst nicht eingezogen.

Leipzig Antwort auf Fragen zum Kammerbeitrag auf HP.
Ich bin von der Coronakrise betroffen. Ist es möglich, den Beitrag zu stunden 
oder in Raten zu zahlen?

Ja. Mitglieder, die das verlängerte Zahlungsziel oder eine Ratenzahlung in 
Anspruch nehmen möchten, senden das dem Beitragsbescheid beiliegende 
Antwortformular per Fax oder Mail mit Angabe ihres Zahlungsziels an die 
Handwerkskammer zurück.

Oldenburg Die HWK Oldenburg habe zurzeit Mahnungen und Vollstreckungen 
eingestellt. Heiko Henke weiter: „Stundungen sind kein Problem. Auch setzen
wir, wo immer es rechtlich möglich und vertretbar ist, längere Fristen. 

Ulm Brief des Präsidenten und des HGF an Mitgliedsunternehmen:
Selbstverständlich ist die Situation in unseren Betrieben besonders, 
deswegen werden wir auch besonders und flexibel mit diesen Zahlungs-
verpflichtungen umgehen, wenn Betriebe von der aktuellen Krise besonders 
intensiv und existenzbedrohend betroffen sind und ab-weichende 
Regelungen für die Beitrags-zahlung dringend benötigen. Dies tun wir schon 
immer und jetzt noch in besonderer Weise durch Herausschieben von 
Zahlungszielen, Ratenzahlungs- oder Stundungsvereinbarungen. Wir werden
dabei für die Betriebe, die jetzt eine andere Lösung als ein festes 
Zahlungsziel benötigen, diese Lösungen auch finden.
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